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Staatsanwaltschaft hätte mit Presse-Info zuwarten müssen 

Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof (BayVGH) hat mit heute bekannt gewor-

denem Beschluss vom 20. August 2020 einen vom Freistaat Bayern gestellten 

Antrag auf Zulassung der Berufung gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts 

Regensburg vom 23. Juli 2019 abgelehnt, mit dem dieses die Art und Weise der 

Pressearbeit der Staatsanwaltschaft in Bezug auf den Kläger gerügt hat. 

Die Staatsanwaltschaft Regensburg hatte, nachdem sie am Morgen des 27. Juli 

2017 gegen den Kläger Anklage u.a. wegen Bestechung, Vorteilsgewährung und 

Verstößen gegen das Parteiengesetz erhoben hatte, mittags eine Pressemittei-

lung veröffentlicht und zur Durchführung einer mündlichen Presseinformation am 

selben Tag geladen. Erst zwei Stunden zuvor hatte sie die Verteidiger des Klä-

gers über die Anklageerhebung informiert und diesen den 25-seitigen Anklage-

satz der Anklageschrift zugefaxt. Das Verwaltungsgericht Regensburg hat fest-

gestellt, dass die Staatsanwaltschaft hierzu nicht berechtigt war. Auch wenn die 

Pressearbeit inhaltlich nicht zu beanstanden sei, habe die Anklagebehörde das 

Recht des Klägers auf ein faires Verfahren verletzt. 

Der BayVGH hat die erstinstanzliche Entscheidung bestätigt. Das Verwaltungs-

gericht habe zu Recht angenommen, dass der Kläger ein berechtigtes Interesse 

an der Feststellung habe, dass die beanstandete Pressearbeit rechtswidrig ge-

wesen sei. Auch wenn das Ermittlungsverfahren gegen einen Mitbeschuldigten 

zwischenzeitlich eingestellt worden sei, ermittle die Staatsanwaltschaft wegen 

weitgehend desselben Sachverhalts immer noch gegen den Kläger. Im Fall einer 

Anklage sei erneut von einem erheblichen medialen Interesse auszugehen. Es 

bestehe die konkrete Gefahr, dass die Staatsanwaltschaft ihre Pressearbeit in 

Bezug auf den Kläger auch künftig nicht anders gestalten werde.  

Mit der beanstandeten Pressearbeit habe sie gleich zweifach gegen das Recht 

des Klägers auf ein faires Verfahren verstoßen. Ein Zeitraum von nur zwei Stun-

den zwischen der Information der Verteidiger und der Information der Presse sei 

in diesem Fall nicht ausreichend gewesen. Die Verteidiger hätten zudem das 

wesentliche Ermittlungsergebnis erhalten müssen. Der Grundsatz der Waffen-

gleichheit zwischen Staatsanwaltschaft und Beschuldigten, der sich aus dem 

Recht auf ein faires Verfahren ergebe, sei auch im Rahmen der Pressearbeit der 

Staatsanwaltschaft zu berücksichtigen. Wolle sie die Presse kurz nach Anklage-

erhebung unterrichten, müsse sie dem Beschuldigten zuvor die vollständige An-

klageschrift übermitteln und ihm zeitlich die Möglichkeit einräumen, angemessen 

auf das behördliche Informationshandeln reagieren zu können. Diese Grundsät-

ze habe die Staatsanwaltschaft nicht beachtet. 

(BayVGH, Beschluss vom 20. August 2020, Az. 7 ZB 19.1999) 

 

Zur Verwendung durch die Medien bestimmtes nichtamtliches Dokument, das den BayVGH nicht bindet. 


